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RS UVS Kärnten 1993/08/31 KUVS-
992/3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1993

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten, wonach mit der Messung der Atemluft erst begonnen werden dürfe, wenn zweifelsfrei

gewährleistet ist, daß der Probant innerhalb der letzten 15 Minuten keine Handlungen gesetzt hat, die dieses Ergebnis

beein6ussen könnte (zB Konsum von Speisen, Alkohol etc) ist nicht von Relevanz, wenn dem Beschuldigten die

Weigerung seiner Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen zur Last gelegt wird und nicht, daß er sich beim

Lenken des Fahrzeuges in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befunden hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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